
Gemeinsame Erklärung 

des Aufsichtsrates und des Vorstandes 

der Berliner Stadtreinigungsbetriebe Anstalt des öffentlichen Rechts 

zu den Empfehlungen des Corporate Governance Kodex der BSR 

Der Aufsichtsrat und der Vorstand der Berliner Stadtreinigungsbetriebe Anstalt des 

öffentlichen Rechts erklären, dass den Empfehlungen des von ihnen beschlossenen 

Corporate Governance Kodex der Berliner Stadtreinigungsbetriebe Anstalt öffentlichen 

Rechts mit folgender Ausnahme entsprochen wurde und wird. 

Ein Aufsichtsratsmitglied bekleidet 5 Aufsichtsratsmandate als Vorsitzender sowie 
neben der BSR ein weiteres Aufsichtsratsmandat (Ziffer 5.4.2). 

Berlin den CJ't. 04. 40 
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Für den Aufsichtsr 

as Scholz-Fleischmann 


